
• 
Das zahlen die Wildbrethändler 

(aufgebrochen, I. d. Decke, in DMlkg) 

Wildart Rehwild Rotwild Schwarzwild 
Bundesland 

Rheinland-Pfalz 7-9 5,50-7,40 5-15 
Oe nam Gewicht) Oe nlch Gewldlt) Oe nam Gewldlt) 

Sachsen 7,50-8,50 6 6-6,50 

Sachsen-Anhalt 7-7,50 5,50 5 
(ohne Haupt und Läufe) (>lOkg/<80kg) 

Bayern 9,50-10 4-7 4-6 
Oe nuh Gewi,htl 

Niedersachsen 8-9,50 
(ohne Haupt und Läufe) 4 4-4,20 

NRW 9-10 8 7 
(ohne Haupt und läufe) (ohn. Haupt) (ab 20 kg) 

Baden-Württemb. 10-12 5-6 5-9 
Oe na,h Gewicht) Oe nam Gewicht) 

Untersuchungspflicht 

Achtung bei Hase, Kanin und Federwild! 
Bei direkter Abgabe an den End
verbraucher (z. B. Treiber), der 
nicht Inhaber eines Jagdscheins 
ist, aber auch an Gastronomie 
und Einzelhandel, ist der Aneig
nungsberechtigte (Revierpäch
ter, Eigenjagdbesitzer) nach Ge
setz verpflichtet, Hasen, Kanin, 
aber auch Federwild und dessen 
Innereien auf krankheitsbeding
te Merkmale zu überprüfen. Dies 
bedingt, daß nur ausgeweidetes 
Wild abgegeben werden darf. 
Verstößt der Revierinhaber, der 
von ihm beauftragte Berufsjäger 
oder Jagdaufseher (Jagdaus
übungs- und Aneignungsbe
rechtigter) gegen diese gesetzli
chen Vorschriften, dann kann er 

belangt werden. Kommt es zu ei
ner Bestrafung, gilt der betref
fende Jagdscheininhaber als un
zuverlässig. 

Dies kann weitreichende Fol
gen haben, wie den Entzug des 
Jagdscheines, vor allem aber den 
Entzug der Waffenbesitzkarte 
wegen erwiesener Unzuverläs
sigkeit. Ebenso unzuverlässig im 
Sinne des Gesetzes handelt, wer 
Wildbret von Schwarzwild ohne 
die amtliche Trichinenuntersu
chung in Verkehr bringt. Gleiches 
gilt, wenn man anderes Wildbret 
veräußert, das aufgrund bedenk
licher Merkmale der amtlichen 
Fleischuntersuchung zuzufOh
ren gewesen wäre. OGK 
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